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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri/ Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band N. ?à xxxlll. Bern,

G e se z g e b u » g.

Senat, ir. Oktober.
(Fortsetzung.)

(Beschluß von Mittelholzers Gutachten.)
Die Commission, welcher zwar die Behclli-

gung des ministeriellen Gerichts sowohl, als
zene des Vollziehungsdirektorimns hatte hinrci-
chen können, dem Senat die Annahme des
Beschlusses des großen Raths um so mehr an-
zurathen, als zwischen der Regierung und
der Gemeinde Zug gar kein Streit mehr ob-
waltet, hat zu mehrerer Beruhigung die Ab-
geordneten selbst, auch ihre Rechnungen und
Protokolle, welche dieselbe bei sich führten, ein?
berufen, dieseiven mündlich angehört, und die
schriftlichen Titel eingesehen, woraus sich er-
geben, daß die in der Frage liegenden Allmen-
den, Wälder, Kapitalien, Zölle :c. von jeher
ausschließlich der Stadtgemeinde Zug vor den
aussern drei Aemtern, mit welchen sie nicht
anders, als verewigt, einen souverainen Staat«
bildete, zugehört haben, auch sie dieselben aus-
schließlich verwaltete; und daß zugleich der Ertrag
theils zur stadtischen Polizei und zu siadtbür-
gerlichen Bedürfnissen verwendet, theils aber
unter dieselbe allein vertheilt worden.

Die Deputation fügte zur Erläuterung noch
folgende, zwar in den schriftlichen Titeln ent-
haltenen Bemerkungen bei: Durch Verkau-
wng von Allmendboden, Holz aus der Stadt-
Bürgerschaft mstandigcn Wäldern, gütige Stift
tungen und Beitrage, zu denen jene zum Theil
angehalten w r en, die Munizipai- oder Stadt-
Aem cr erhallen haben, ist nach und nach das
Kapnal a gewachsen, auch von daher sind laut
den Kaufbriefen von Klöstern, Herrschaften
oder Geeichlsh-rrn einige Feodalgefalle und
medere Gerich'sh.rrlichreiten zu Handen der
Smdtbürgerschuft erlauft, und einzig von der-
seiben ausschließlich besessen, benuzt und ver-

iy. Oktob. 1799. (28. Vendémiaire Vlll.)

waltet worden. Nimmt die Regierung der
Stadtgemeinde Zug diese Besitzungen hinweg,
so ist sie gewiß die einzige Gemeinde in Heft
vetien, (besonders die einzige Stadtgemeinde)
die keine Gemeingüter mehr besize, da die Re-
gierung doch zu verschiedenen malen, zu allge-
meiner Beruhigung, dis Unverlezbarkeit und
Unantastbarkeit derselben so heilig versichert hat.

Ein Mitglied der Commission machte hierüber
die sehr auffallende Bemerkung, baß unter
andern Besitzungen, die Stadt Zug Land- und
Obervogtämter nacher Hauenberg, Kahm, Risch,
Walchwyl, Steinhausen, und daher einschla-
gende Rechte und Einkünfte besessen habe,
welche beim ersten Ansehen nicht wohl anders,
als Souverainitatsrechte und Einkünften, die
dem Staat anheimgefallen waren, könnten be-
trachtet werden.

Allein, auch dieses Mitglied, so wke alle
übrigen, sind durch den z. Art. des Gesetzes
vom 3. Apr. 1799, zu Gunsten der Stadtge-
meinde Zug, erbaut, indem derselbe die Güter,
welche ganzen souverainen Völkerschaften vor
der Vereinigung Hclsetiens gehörten, als Na-
kionaignt erklärt; hingegen jene, welche einzeft
nen Gemeinden derselben zugestanden haben,
davon ausnimmt.

Um der Sache selbst willen kann Euch, BB.
Senatoren, aus den angeführten Gründen die
Commission anders nicht, als die Annahme des
Beschlusses anrachen. Auch die Abfassung des
Beschlusses konnte der Commission nicht hin-
länglicher Grund, die Verwerfung anzutragen,
seyn, indem derselbe für die, die er angeht,
deutlich und bestimmt ist, und es der Commis-
sion einigermassen ungerecht vorkommt, die
Abgeordneten und die Gemeinde Zug selbst, noch

länger im Ungewißen und auf Kosten zu lassen,
indem dieselbe wegen dieser langwierigen und
genauen Untersuchung schon einen ganzen Mos
nat damit zugebracht haben.
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Kubli kann nicht ohne Mühe zur Annahme
stimmen. Die Ansprüche der Verwaltuggskam-
mer von Waldstätten sind ihm nicht klar. —
Der Kanton Zug hatte ehevor ganz eigene Ab-
theilnngèn und verschiedene Gemeindrathe; die
Stadt Zug hatte ausschließliche Obervogteien. —
Der 3. Art. des Gesetzes vom Z. April ist'6
indeß, was ihn eigentlich zur Annahme be-
stimmt; denn wirklich war Zug für sich allein
nie souverain, sondern nur gemeinschaftlich mit
Eggeri, Baar und Menzigen.

Lüthi v. Sol. nimmt mit Freuden den Be-
schluß an, der der Gemeinde Zug ihr Eigen-
thum sichert. Nur die Redaktion des Beschluß-
ses könnte Bedenken dagegen erwecken; er liebt
die mot.virten Tagesordnungen auch nicht: in-
deß hier schlug der große Rath diesen Weg
ein, weil das Direktorium aus unnöthigcr
Ängstlichkeit die nicht streitige Sache an die
Gesezgebuug wies — eine Aengstlichkeit, von
der zu wünschen Ware, daß das Direktorium
solche in wichtigere» Sachen, die eher vor uns
gehören, besässe.

Der Beschluß wird angenommen.
Kubli, im Namen einer Commission, legt

folgenden Bericht vor:
Bürger Senatoren!

Eure Commission hat den Beschluß des gr.
Raths vom sien dieß, die Agenten betreffend,
untersucht, und findet die darin enthaltenen
Erwagungsgrüttde! zum voraus aber die dritte
Erwägung sehr richtig und wichtig; über den

Iten §, da es heißt: die Agenten so wie auch
derselben Gehülfen sollen in Zukunft aus der
Zahl der Munizipalbeamten genommen werden,
bemerkt die Commission, daß einerseits laut
dem log. H der Constitution, dem Unter - oder^
Distriktsstatthaltcr das Recht zustehe, sich einen
Agenten zu ernennen, durch solchen Beschluß
wird ihm dieses Ernamsungsrecht auch nicht
benommen, sondern nur um des allgemeinen
Bestens willen er angewiesen, den Agenten aus
den Munizipalen zu ernennen.

Die Fortsetzung folgt.

Wem, und in wiefern ist die Zürcherische

Interims - Regierung für ihre Vcrrichtun-
gen verantwortlich?

Man fragte die Glieder derselben in. dem

°

aus Auftrag des helv. Direktoriums mit ihnen
aufgenommenen PrakognitionSverhor: »Ob sie

„sich verpflichtet glauben, der helvet. Nation
„über ihre Verwaltung Rechenschaft abzule-
»gen?" — Was versteht man hier unter du
helvetischen Nation? Ich denke wohl die hei-
vctische Regierung, ungeachtet der Sprung
von der helvetischen Nation zum helvetischen
Direktorium, welches nichts weniger als un-
mittelbar von der helvetischen Nation erwählt
wird, mithin dieselbe im eigentlichen Sinn auch
nicht repräsentiern kann, doch in etwas stark ist.
Eine andere Bedeutung kann man indessen dem
Wort Nation hier nicht wohl beilegen, weil
es einerseits noch in die Frage käme, ob die
ganze helvetische Nation als solche über d/e

Verwaltung eines für gewisse Zeit von ihr
abgerißnen, und durch Milikärgewait getrenn-
ten Theils nur einmal Rechenschaft fodern
könne, oder ob dieses Recht nicht vielmehr aus-
schließend dem abgerissenen, und nothgedrung-
nerweise während dieser Zeit besonders ver-
walteten Theil der Nation zustehe? — und
anderseits, weil, wenn man auch der ganzen
Nation die Ausübung dieses Rechts zugestehen
wollte, sie schwerlich im Stand wäre, dasselbe
ohne gänzliche Vorbeigchung der Constitution
gehörig auszuüben. Wir bleiben also dabei
stehen, daß es die helvetische Regierung
sei, weiche von der Zürcherische» Interims-Re-
gierung Rechenschaft ftdern wolle, und wer-
den nun untersuchen, in wiefern sie dieß ge-
rechterweise könne?

Hat die ganze Notion kein offenbares und

unwiderspr.chliches Recht auf etwas, so kann
eine öffentliche Autorität, welche dieselbe nur
höchst indirekte und unvollkommen repräsentier,
es in dieser Beziehung gewiß noch weit wen--

gcr haben. Die Anwendung von diesem Saz
ist leicht, und es frägt sich nur noch, ob dich
Autorität als solche nicht besondere Rechte
habe, welche die ganze Nation nicht hat, und

auch nicht ausüben könnte? — Ich glaube

zwar allerdings, ja! nur ist es in diesem Fall
gut, die Begriffe wohl zu sondern, und nicht
durch einander zu werfen, damit nicht die ein-

fache Beziehung einer Regierungsstelle zur an-

dern mitunter a:s ein Majestätsoecbrechen gegen
die Nation angesehen und behandelt werde. "7
Die Frage beschränkt sich also einsacherwesse
dahin: in wiefern kann das helvetische Direkt
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torium als erste Regierungsstelle der
Republik, von der Zürcherischen Interims-Re
gierung Rechenschaft fodern? Diese Frage,
so gestellt, dürfte nicht schwer zu beantworten
seyn. Unstreitig bedarf das Direktorium einer
genaue Kenntniß von der dermaligen Lage des
Kautons Zürich, mithin von allen wichtigen
durch die Interims-Regierung getroffnen Ver
fügungen, um nun auch seinerseits alle erfor
derüchen und zweckmäßigen Maaßregeln neh
men zu können.

So weit geht das Recht, von der Interims-
Regierung Rechenschaft zu fodern allerdings,
aber auch nicht weiter. In der That ließ das
Dir. sich keine Nachwßigkeit in dieser Rücksicht zu
Schulden kommen; denn schon am Abend des
nemlichen Tages, an welchem die fränkischen
Truppen von der Stadt Zürich wieder Besiz
genommen hatten, wurden die Mitglieder der
Interims-Regierung durch seine Kommissarien
zusammenberufen, und ihnen im Namen der
helvetischen Regierung ein genauer Etat der
noch vorräthigen Weine, Früchte und Gelder
abgefedert. — Man verlangte zugleich auch den
Etat desjenigen, welche beim Einmarsch der
östreichischen Truppen vorhanden gewesen war,
und mithin indirekte Rechnung von der
ökonomischen Verwaltung der Jnrerims-Regie-
rung, wozu sich diese sogleich bereitwillig fand
Die beiden Etats wurden auf der Stelle ab-
gefaßt und eingegeben. Einige Tage nachher
trugen die Regierungskommissarien bei der
ersten Sitzung der wieder konstituirten Verwal-
ttmgskammer, den anwesenden Mitgliedern der
^nteriws-Regierung zu Handen dieser leztern

dem Direktorium schriftliche Rechenschaft
ì

k r, Entstehung und von ihren Verrichtungen
A^'vaupt abzulegen; auch diesem Auftrag ent-
zprach man mit möglichster Beförderung, und

ì"te das Direktorium nichts als seine
^echan, hatte sich aber auch damit voll-

Aîwssn begnügen können. Allein ohne die

r^ Bwce noch erhalten zu haben, geht
îàen Maaßregeln einen starken Schritt^ und leitet gegen die Mitglieder der In
^^lttung in Bezug auf einen einzelnen

Mnkt ihrer Verwaltung, über welchen man
wcht einmal spezielle Auskunft oder Erläuke-

ung von ihnen verlangt hatte, einen förmlichen
d uminalpwzeß ei». Ich habe mich schon in
"l.cm vorhergehenden Aufsaz über die Form

erklärt, welche man allenfalls bel AnHebung
eines solchen Prozesses, als die einzig passende
hätte beobachten sollen. — Nun noch pin paar
Worte über die Sache selbst.

Mir dünkt, das Direktorium hätte sich um
so eher begnügen dürfen, für einmal bloß nä-
here Auskunft über diesen oder jeden andern
Punkt der Interims-Verwaltung zu verlangen,
i) weil es nach meiner Ueberzeugung kein
Recht hat, weiter zu gehen; 2) weil.es
wirklich diesen Weg über andere Punkte einge-
schlagen hatte, und auf jeden Fall auch hier
hätte versuchen sollen, da noch alle Glieder der
Interims-Regierung gegenwärtig waren, und
ihrerseits jeder Verfügung ruhig entgegen sa-
hen, also billig erwarten durften, daß man
erst die schonender» Mittel gegen sie gebrauchen
würde; und endlich 3) weil es gegen andere
Interims-Behörden, wie z. B. das hiesige Ap-
pellations - und Kriminal-, und das Amts-
oder Unter-Civilgericht sich nicht einmal den
mindesten Vorbehalt machte, sondern ihnen,
bei förmlich erfolgter Auflösung, für ihre In-
terims-Bcmühung ausdrüklich danken ließ, und
durch ein so auffallend entgegengeseztes Beneh-
men eine ziemliche Inkonsequenz verrieth. Ich
bin zwar weit entfernt, untergeordnete Stellen
mit in den IProzeß der Interims-Regierung ver-
wickeln zu wollen; ich glaube vielmehr ver-
sichern zu dürfen, daß diese es sich zur Freude
machen würde, ihnen den gebührenden Dank
für ihre Bereitwilligkeit dadurch zu bezeugen,
daß sie die ganze Verantwortlichkeit allein auf
sich nähme; allein es sind doch in Thesi nur
zwei einzige Fälle möglich.

(Der Beschluß folgt.)

Wahlen der öffentlichen Beamten der hel-
vetischen Republic für das Jahr 1799.

(Fortsetzung.)

v.
Wahlversammlung des Kantons Bern.

Präsident: Joh. Schnell, Distriktsstatthal-
ter, von Burgdorf.

Stimmzahler : Joseph Howard von
Wengi; Joh. Meyer V.Kirchdorf; Dene-
dikt Frciburgshaus vonNeuenegg; Sam.
Dätwyler von Strengclbach.
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